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2013-11 1. Auflage

Allfällige Korrekturen und Kommentare zur vorliegenden Publikation sind zu finden unter  
www.sia.ch/korrigenda.

Der SIA haftet nicht für Schäden, die durch die Anwendung der vorliegenden Publikation entstehen können.
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VORWORT

Inhalt und Zweck der Norm

Die vorliegende Norm gehört zur Normenreihe Allgemeine Bedingungen Bau (ABB). Sie enthält in Ergänzung 
zur Norm SIA 118 Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten detaillierte Regeln betreffend Abschluss, Inhalt 
und Abwicklung von Werkverträgen.

Die ABB dienen dem Zweck, Rechte und Pflichten von Bauherr und Unternehmer so zu regeln, dass die 
 Anforderungen an das Bauwerk, die in den technischen Normen beschrieben oder vom Bauherrn verlangt 
werden, bei der Bauausführung effizient erfüllt werden.

System der Allgemeinen Bedingungen Bau 

Die Norm SIA 118 enthält Regeln, die mehrheitlich für alle Arbeitsgattungen geeignet sind.

Die ABB sind auf die Norm SIA 118 abgestimmt und enthalten ergänzende und/oder abweichende Regeln für 
die einzelnen Arbeitsgattungen. 

Kommission SIA 312
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In der Kommission SIA 312 vertretene Organisationen

AUE  Amt für Umwelt und Energie
Gebäudehülle Schweiz Verband Schweizer Gebäudehüllen-Unternehmungen
GSZ  Grün Stadt Zürich
JardinSuisse Unternehmerverband Gärtner Schweiz
PAVIDENSA Abdichtungen Estriche Schweiz
SFG  Schweizerische Fachvereinigung für Gebäudebegrünung
SIA KH  SIA-Kommission für Hochbaunormen
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
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Kommission SIA 312
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